
  

Interpretation einer Studie

Attribut „am besten“ in der Regel eine qualitative Aussage

Unter der Überschrift „Unterricht im Land Bremen am besten“ veröffentlicht eine
Regionalzeitung einen Beitrag, der auf einer Agenturmeldung basiert. Darin heißt es,
den Bremer Schülern werde der bundesweit beste Unterricht geboten. Ein Leser legt
die Meldung als Beispiel fahrlässigen Umgangs mit der Wahrheit dem Deutschen
Presserat vor. Er kritisiert die nach seiner Ansicht falsche Überschrift. Die Aussage
der Studie, dass die Versorgung mit einem umfangreichen Stundenplan nichts über
die Qualität des Unterrichts aussage, werde dem Leser vorenthalten. Die
Chefredaktion der Zeitung teilt mit, dass die Überschrift aus dem ersten Satz der
Agenturmeldung formuliert wurde und sie diesen korrekt wiedergibt. Aus dem vierten
Satz der Agentur-Meldung gehe deutlich hervor, in welchem Sinn die Wertung des
ersten Satzes zu verstehen sei. Der vierte Satz laute nämlich wie folgt: „In Bremen
wird der Studie zufolge den Schülern an allgemein bildenden Schulen der
umfangreichste Stundenplan präsentiert und die Lehrer haben – nach ihren
saarländischen Kollegen – die höchsten Stunden-Deputate zu bewältigen.“ Die
Chefredaktion der Nachrichtenagentur erklärt, die kritisierte Meldung halte sich im
Tenor eng an den Pressedienst des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Darin werde
ausgeführt, es gebe bisher kein Verfahren, mit dem die Qualität und Effizienz des
Bildungssystems beurteilt werden könne. Als Alternative sei ein „Ranking“ entwickelt
worden, mit dem Aussagen über die aktuelle Versorgungsqualität getroffen werden
könnten. (1999)

Der Presserat weist die Beschwerde als unbegründet zurück. Er kann eine
Verletzung von Ziffer 2 des Pressekodex nicht feststellen. Nach Meinung des
Gremiums handelt es sich bei der in beiden Beiträgen enthaltenen Aussage, dass im
Land Bremen den Schülern an allgemein bildenden Schulen bundesweit der beste
Unterricht geboten werde, um eine – gerade noch – zulässige Einschätzung der
Redaktion, die nicht gegen den Pressekodex verstößt. Der Presserat weist die
Zeitung und die Redaktion der Nachrichtenagentur jedoch darauf hin, dass die
Formulierung durchaus missverständlich sein kann, da mit dem Attribut „am besten“
in der Regel eine qualitative Aussage getroffen wird. Aus dem Umfang des
Stundenplans kann jedoch nur bedingt eine qualitative Aussage abgeleitet werden.
Bei seiner Entscheidung berücksichtigt der Presserat zudem den in den Beiträgen
enthaltenen Hinweis, dass den Bremer Schülern „der umfangreichste Stundenplan
präsentiert wird und die Lehrer – nach ihren saarländischen Kollegen – die höchsten
Stunden-Deputate zu bewältigen haben.“ Dadurch wird die kritisierte Formulierung
erläutert und relativiert. (B 20/00)

(Siehe auch „Verbraucheraufklärung“ B 19/00 und B 105/00)
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